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§ 8
Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik wird 

beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Ministerien ab 
sofort eine quartalsmäßige Abrechnung zu organisieren. 
In dieser Abrechnung müssen in erster Linie die Mate
rialverbrauchsnormen enthalten sein, die von den staat
lichen Verwaltungsorganen zu bestätigen sind. Die Ab
rechnung muß eine Gegenüberstellung des Material
bedarfs entsprechend den bestätigten Materialver
brauchsnormen zum effektiven Materialverbrauch ent
halten.

§ 9
'(1) Die Ministerien, Staatssekretariate m. e. G. und 

die Räte der Bezirke sind verpflichtet, zur Begründung 
des Materialbedarfs für jedes Planjahr Materialver
brauchsnormen (technisch-wirtschaftliche Kennziffern 
des Materialverbrauchs) der Staatlichen Plan
kommission entsprechend einer von ihr festzulegenden 
Nomenklatur vorzulegen. Es ist eine Berechnung und 
Begründung für die durchschnittliche Senkung des 
Materialverbrauchs beizufügen.

(2) Die Staatliche Plankommission ist verpflichtet, die 
Vorschläge der Ministerien zu überprüfen und die 
durchschnittliche prozentuale Senkung dem Ministerrat 
zur Bestätigung vorzulegen.

V.
Persönliche Konten und Ingenieurkonten

§ 10
(1) Auf Antrag der Werktätigen sind in allen volks

eigenen Betrieben Persönliche Konten und Ingenieur
konten einzurichten.

(2) Das Ministerium für Arbeit und' Berufsausbildung 
hat einen Vorschlag für die Einführung und Anwen
dung eines Prämien systems auszuarbeiten und der 
Staatlichen Plankommission zur Bestätigung vorzulegen. VI. VII.

VI.
Qualifizierung der Normenbearbeiter

§ 11
Die Ministerien und Räte der Bezirke haben regel

mäßige Schulungen zur Qualifizierung der Bearbeiter 
für Materialverbrauchsnormen ihrer Betriebe durch
zuführen, in*welchen den Normenbearbeitern das not
wendige branchebedingte theoretische Wissen zu ver
mitteln ist.

VII.
Schlußbestimmungen

§ 12
(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung 

erläßt die Staatliche Plankommission.
(2) Darüber hinaus sind die Ministerien verpflichtet, 

im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission 
Durchführungsbestimmungen zu erlassen, die die Be
sonderheiten der Arbeit an und mit den Materialver
brauchsnormen in dem betreffenden Industriezweig 
berücksichtigen.

§ 13
(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden 

aufgehoben:
a) §§ 3 bis 11 der Verordnung vom 5. Februar 1951 über 

die Verbesserung der Materialbedarfsplanung und 
der Materialverbrauchskontrolle sowie über die 
Organisation der Materialeinsparung (GBl. S. 79) 
und die dazu erlassenen Durchführungsbestim
mungen;

b) Abschnitt II Abs. 1 Buchstaben b und c sowie Ab
schnitt V Abs. 2 Buchstaben a und t des Be
schlusses des Ministerrates vom 21. August 1952 
über die Ordnung der Materialversorgung (GBl.
S. 767);

c) die Verordnung vom 20. August 1953 über die Ver
besserung der Ermittlung von Materialverbrauchs
normen (GBl. S. 941) und die dazu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen.

(2) Die Ordnung für die Anwendung der Materialver
brauchsnormen in der Bauindustrie vom 10. November 
1953 (ZB1. S. 552) wird durch diese Verordnung nidit 
berührt.

§ 14
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 14. Juli 1955

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Staatliche Plankommission 
G r o t e w o h l  L e u s c h n e r

Vorsitzender

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung zur Verbesserung der Entwicklung, 

Anwendung und Kontrolle der Material
verbrauchsnormen.

Vom 26. Juli 1955

Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 14. Juli 1955 
zur Verbesserung der Entwicklung, Anwendung und 
Kontrolle der Materialverbrauchsnormen (GBl. I S. 543) 
wird folgendes bestimmt:

I.

Ausarbeitung der Materialverbrauchsnormen

§ 1
(1) Im Betrieb sind für alle Fertigerzeugnisse und 

sonstigen Produktionsleistungen Materialverbrauchs
normen auszuarbeiten. Dies gilt nicht für einzelne Son
deranfertigungen und für Erzeugnisse und Leistungen, 
bei denen der Aufwand der Normenausarbeitung in 
keinem Verhältnis zum Nutzen steht.

(2) Die Ausarbeitung der Normen, insbesondere für 
Erzeugnisse unter Verwendung von volkswirtschaftlich 
wichtigen Materialien, muß nach technisch-wissenschaft
lichen Grundsätzen erfolgen. Die Normen sind entspre
chend der Verordnung zur Verbesserung der Entwick
lung, Anwendung und Kontrolle der Materialver
brauchsnormen § 1 Abs. 2 nach Qualitätsstufen (A-, B- 
oder C-Normen) zu kennzeichnen. Bei der Ausarbeitung 
von erfahrungsstatistischen Materialverbrauchsnormen 
ist darauf zu achten, daß nicht der anormale Material
verbrauch (z. B. durch Material- oder Arbeitsausschuß, 
Abweichungen in der Fertigung usw.) einbezogen wird.

§ 2
Bei der Ausarbeitung der Normen müssen die beson

deren Bedingungen der Produktion und der Material
arten berücksichtigt werden. Die Ministerien, Staats
sekretariate m. e. G. und Räte der Bezirke haben die


